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Todesfall .

1.
Ordensverleihungen .

Seine Königliche Hoheit der Großherzog haben Sich unter dem 5 . Februar
d . I . gnädigst bewogen gefunden, dem evang . Pfarrer Johann Georg Schleich in Käfer¬
thal das Ritterkreuz erster Klasse Höchstihres Ordens vom Zähringer Löwen zu verleihen .

Seine Majestät der deutsche Kaiser und König von Preußen haben
unter dem 16 . September v . I . allergnädigst geruht , dem Militärorberpfarrer Fingado
vom 14 . Armee -Korps in Karlsruhe den Roten Adler -Orden 4 . Klasse zu verleihen.

2.
Bekanntmachungen .

1 . Die Aufnahme des früheren Missionars Knausenberger von Gelblingen unter die Pfarrkandidaten
der evang .-proteft. Landeskirche betr .

Der frühere Missionar Johannes Petrus Knausenberger von Gelblingen ist
nach ordnungsmäßig bestandenem Kolloquium unter die Pfarrkandidaten der evang.-
protest. Landeskirche ausgenommen worden .

Karlsruhe , den 12 . Februar 1886 .
Evangelischer Oberkirchenrat .

von Klöster. S ch e n ck.
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2 . Die Pastoration der in katholischen Kirchspielen wohnenden Evangelischen beer.

In der mit diesseitiger Verfügung vom 31 . Dezember 1883 (Kirchl . Ges. - u .
Verord . -Bl . Nr . XX11I) bekannt gemachten Einteilung zur Pastoration der in katho¬
lischen Kirchspielen wohnenden Evangelischen sind folgende Änderungen eingetreten :

Im Dekanat Schopfheim sind dem Pfarramt Kadelburg außer den bisher schon
verzeichnten Orten noch zugeteilt worden :

Breitenfeld , Degernau , Detzeln , Eberfingen , Endermettingen , Erzingen ,
Grießen , Horheim , Krenkingen , Löhningen , Mauchen , Obereggingen , Oberlauch¬
ringen , Obermettingen , Ofteringen , Riedern (am Sand ) , Stühlingen , Thiengen .
Ühlingen , Untereggingen , Unterlauchringen , Weisweil , Wutöschingen ,

während alle andern Orte in den Amtsbezirken St . Blasien , Bonnöorf und Waldshut
von dem Pastorationsgeistlichen in Waldshut zu pastorieren sind.

Bei Säckingen kommen demnach keine Orte des Bezirksamts Waldshut mehr in

Betracht .
Im Dekanat Boxberg ist der Pfarrei Buch a . Ahorn zu den bisherigen Orten

noch Ahornhof und Schwarzenbrunn zugeteilt worden , weshalb der letztgenannte Ort
bei Eubigheim , Dekanat Adelsheim , wegfällt .

Im Dekanat Hornberg ist die Pastoration von Triberg mit Schönwald und

Gremmelsbach von Hornberg abgelöst und dem Geistlichen von Buchenberg bis auf
weiteres übertragen worden.

Hiernach ist die der Bekanntmachung vom 31 . Dezember 1883 beigegebene Tabelle

zu berichtigen.

Karlsruhe , den 12 . Februar 1886 .

Evangelischer Oberkirchenrat ,

von. Röster. S ch e n ck.

3 . Die Verteilung der 1885cr Weihnachtskollekte betr.

Die an Weihnachten v . Js . für die Anstalten zur Rettung sittlich verwahrloster
Kinder erhobene Kollekte hat einen Reinertrag von 4575 ^ 72 ergeben , woraus

nachstehende Unterstützungen verwilligt worden sind :
1 . An den Verein zur Rettung sittlich verwahrloster Kinder im Großherzogtum

Baden . 500 ^

2 . an die Hardtstiftung in Welschneureuth . 650 „
3 . an das Lahrer Waisen - und Rettungshaus in Dinglingen . . 550 „
4 . an die vereinigte Weinheim -Odenwälder Rettungsanstalt , gen. Pilger¬

haus in Weinheim . 500 „
6 . an das Rettungshaus Niefernburg bei Pforzheim . . . 550 „
6 . an das Waisenhaus Georgshülfe in Wertheim . . . . 250 „
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7 . an das Mädchenrettungshaus in Mannheim . . . . 400
8 . an das Rettungshaus Friedrichshöhe bei Tüllingen . . . 550 „
9 . an das Schwarzwälder Rettungshaus in Hornberg . . . 625 „

im ganzen 4575
Indem wir diese Verteilung zur öffentlichen Kenntnis bringen , veranlassen wir

die Geistlichen , bei Ankündigung der am nächsten Weihnachtsfeste zu erhebenden Kirchen¬
kollekte hievon ihren Gemeinden Kenntnis zu geben.

Karlsruhe , den 19 . Februar 1886 .

Evangelischer Oberkirchenrat .
„on 8tösser. Schenck .

4 . Die Verteilung der ReformationSfestkollekte vom Jahr 1885 betr.
Die am Reformationsfest 1885 erhobene , zur Befriedigung kirchlicher Bedürfnisse

der zerstreut wohnenden Evangelischen unseres Landes bestimmte Kirchenkollekte hat einen
Reinertrag von 4447 -4k 80 ^ ergeben , woraus folgende Unterstützungen bewilligt
worden sind :

1 . Achern, zu den Pastorationskosten 100
2 . Altbreisach , zu den Pastorationskosten . 140 „
3 . Donaueschingen , zu den Pastorationskosten . 70 „
4 . Engen , zum Kirchenfond . . . . 50 „
5 . Ettenheim , zum Kirchenfond 70 „
6. Furtwangen , zu den Pastorationskosten 160 „
7 . Gengenbach, „ „ „ 140 „
8 . Gerlachsheim -Lauda , zum Kirchenfond 50 „
9 . Jmmendingen , zu den Pastorationskosten 200 „

10 . Kenzingen , „ „ 70 „
11 . Langenbrücken, „ „ „ . 140 „12 . Lausenburg , zum Kirchensond 200 „
13 . Markdorf , zum Kirchenfond 100 „
14 . Meersburg , zum Pastorationsgehalt . 260 „
15 . Meßkirch, a . zum Pastorationsgehalt . 260 „

d . zur Schuldentilgung 100 „
16 . Neustadt , zum Kirchenfond . 200 „
17 . Oberkirch, zur Schuldentilgung . 202 „
18 . Pfullendorf , zu den Pastorationskosten 70 „
19 . Philippsburg , zum Kirchenfond . 50 „
20 . Radolfzell , a . zu den Pastorationskosten 110 „

b . zum Kirchenfond . 50 „



21 . Renchen, zur Schuldentilgung
22 . Rippberg , zu den Pastorationskosten .
23 . Rothenfels , zu den Pastorationskosten .
24 . Schönau , „ „ „ . .
25 . Singen , a . zum Pastorationsgehalt

d , zu den Pastorationskosten .
26 . Staufen , zu den Pastorationskosten
27 . Stockach , zum Pastorationsgehalt
28 . Stühlingen , zu den Pastorationskosten
29 . Tauberbischofsheim , zu den Pastorationskosten
30 . Triberg , zu den Pastorationskosten
31 . Waibstadt , zu den Pastorationskosten .
32 . Waldkirch , a . zum Pastorationsgehalt .

d . zum Kirchenfond .
33 . Waldshut , zur Schuldentilgung .
34 . Wolfach , zu den Pastorationskosten
35 . Zell i . W . , zum Kirchenfond

50

4447

Indem wir dies mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntnis bringen , daß wir
bei der Beschränktheit der verfügbaren Mittel zu unserem lebhaften Bedauern manche
Genossenschaften gar nicht , andere nur ungenügend mit Gaben bedenken konnten , ver¬
anlassen wir die Geistlichen , ihren Gemeinden am Sonntag vor dem diesjährigen Re¬
formationsfeste von obiger Verteilung Mitteilung zu machen und ihnen dabei auf den
kommenden Festtag die Erhebung der üblichen Kollekte für die evang . Diaspora unseres
Landes mit geeigneter Ermunterung anzukündigen .

Am Reformationsfest selbst ist sodann die Kollekte nochmals in Erinnerung zu
bringen. Der Ertrag ist den evang. Dekanaten zur Übermittelung an die hiesige evang.
Stiftungenverwaltung rechtzeitig einzusenden.

Karlsruhe , den 23 . Februar 1886 .

Evangelischer Oberkirchenrat .
von 8Wer. Sch enck .

5 . Die Unterstützungen aus dem kirchlichen Baukellektenfond für 1885 beir .

Die Buß - und Bettagskollekte von 1884 hat einen Ertrag von 4454 10 ^

ergeben. Aus dieser Summe und dem verfügbaren Zinsenertrag des Baukollektenfonds
nach Abzug der Verwaltungskosten und des statutengemäß zu admafsierenden Zehntels
wurden folgende Unterstützungen verwilligt :
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1 . der evang . Gemeinde Bettingen zur Schuldentilgung . . . . 300 ^
2 . Buchenberg zur Vermehrung des Kirchenbaufonds 300 „8. V Donaueschingen zur Schuldentilgung 200 „
4 . V Dürrn zu Herstellungen am Pfarrhaus . 250 „
5 . Ettlingen zur Schuldentilgung 500 „
6 . Gallenweiler zur Schuldentilgung . 150 „
7 . ,/ Höhefeld zur Vermehrung des Kirchenbausonds . 400 „
8 . Hochhausen zur Schuldentilgung 300 „
9 . Kadelburg zu Bauherstellungen an Kirche und

Pfarrhaus . . . . . . 200 „
10 . Lehengericht zur Schuldentilgung 200 „
11 . Niklashausen zu Herstellungen am Pfarrhaus . 120 „
12 . § Offenburg zur Schuldentilgung 500 „
13 . Sachsenhausen zur Schuldentilgung . 400 „
14 . Villingen zur Schuldentilgung . 400 „15 . Weiler (Diözese Hornberg ) zur Anschaffung einer

Orgel . 150 „16 . Weitenau zur Vermehrung des Kirchen - und Pfarr -
Hausbaufonds . . 300 „17 . Welschneureuth zur Vermehrung des Kirchenbau -
fonds . . . . . . . 300 „

18 . Windischbuch zur Anschaffung einer Orgel 300 „
im ganzen 5270 ^

Indem wir diese Verteilung zur öffentlichen Kenntnis bringen , beauftragen wir
die Pfarrämter , dieselbe bei Verkündigung der am Buß - und Bettag l . I . zu erhebenden
Kollekte beim Gottesdienst bekannt zu machen .

Wir bringen hier zur Erinnerung , daß die Kirchengemeinderäte ihre Unterstützungs¬
gesuche alljährlich im Monat November unter Anschluß der von der Kirchenbau¬
inspektion aufgestellten bezw . gutgeheißenen Kostenüberschläge und der Nachweisungen
über die ökonomischen Verhältnisse der Kirchen - bezw . politischen Gemeinden durch das
Dekanat uns vorzulegen haben .

Bei Gesuchen zum Zweck der Erbauung von neuen Orgeln oder Ausbesserung
älterer Werke sind die Vorschriften des Abs . II . der Verordnung vom 22 . September
1865 , das Orgelbauwesen in den evangel . Kirchen betr . (K . V . -O . -Bl . 1865 S . 67 ,
Spohn II . S . 49 ff.) genau zu befolgen .

Zu den Unterstützungsgesuchen sind namentlich folgende Fragen zu beantworten :
Welches ist der Zweck , zu welchem Unterstützung erbeten wird ; welcher Aufwand

ist im ganzen erforderlich ; wer ist rechtlich verpflichtet , den betreffenden Aufwand zu
tragen ; wieviel ist an dem betreffenden Aufwand gedeckt : a . durch Leistungen des Pflich¬
tigen ; b . durch freiwillige Gaben oder freiwillige Umlagen ; e . durch gutthatsweise Bei¬
träge kirchlicher Ortsfonds ; ä . welcher Betrag ist hiernach nicht gedeckt ; welches sind
die Verhältnisse der politischen Gemeinde (Umlagesuß ) ; welches sind die Verhältnisse der
kirchlichen Ortsfonds (Stand des Vermögens und der Überschüsse) ?
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Bei Sammlungen zur Gründung und Vermehrung von Baufonds (auch Orgelbau¬
fonds ) ist jeweils besonders anzugeben , wie hoch das Vermögen sich zur Zeit beläuft ,um wieviel und in welcher Weise es im letzten Jahr gewachsen ist . Bei Unterstützungs -
gesuchen zum Zweck der Schuldentilgung ist anzugeben : ursprüngliche Schuld nebst
Zinsfuß ; gegenwärtiger Stand derselben ; wieviel und in welcher Weise wurde im
letzten Jahr abbezahlt ; in welcher Weise ist die fernere Schuldentilgung in Aussicht
genommen ?

Karlsruhe , den 23 . Februar 1886 .
Evangelischer Oberkirchenrat

von
S ch e n ck.

3 .

DierrftLrledigmrg.

Die evang. Pfarrei Wiesleth , Diözese Schopfheim , soll wieder besetzt werden.
Die Bewerber haben sich innerhalb vier Wochen durch ihre Dekanate bei dem evang.
Oberkirchenrat zu melden .

4

Todesfall .

Gestorben ist :

am 11 . Februar 1886 Junker , I)r . Friedrich , Stadtpfarrer a . D . von Schwetzingen.

Mit diesem Ges .- u . Verordnungsblatt wird ein Erlaß des evang . Oberkirchenrats vom 16 . v . M .,
die Benützung der Allgemeinen Versorgungs-Anstalt im Grogherzogtum Baden durch die dem Verivaltungs-
krcis des evang. OScrkirchenrats angehöngen Beamten und Angestellten betr ., ausgegeben.

Druck von I . I . Reiff in Karlsruhe .
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